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Rat der 
Europäischen Union  

Brüssel, den 29. Juli 2016 
(OR. en) 

11557/16 

CES 24 

 

 

  

  

 

I-PUNKT-VERMERK 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter 
Nr. Vordok.: 10287/16 
Betr.: Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ernennung eines von der 

Republik Finnland vorgeschlagenen Mitglieds des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses 
- Annahme im Verfahren der stillschweigenden Zustimmung 

  

1. Die finnische Regierung hat am 30. Juni 2016 vorgeschlagen, Frau Tiina VALLANDER als 

Nachfolgerin des ausscheidenden Mitglieds Frau Marianne MUONA zum Mitglied des 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu ernennen1. 

2. Gemäß Artikel 302 AEUV ernennt der Rat die Ausschussmitglieder nach Anhörung der 

Kommission. 

3. Die Kommission, die am 8. Juli 2016 zu der Ernennung gehört wurde, hat am 29. Juli 2016 

eine befürwortende Stellungnahme abgegeben. 

4. Der Vorsitz ersucht den Ausschuss der Ständigen Vertreter, dem Rat vorzuschlagen, dass er 

den in Dokument 11556/16 CES 23 enthaltenen Beschluss im vereinfachten schriftlichen 

Verfahren gemäß Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Geschäftsordnung des Rates annimmt. 

                                                 
1 10894/16 CES 22 
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5. Der genannte Beschluss wird gemäß Artikel 297 Absatz 2 Unterabsatz 2 AEUV im Amtsblatt 

der Europäischen Union veröffentlicht. 
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